
 

 
 
 

 

Mitteilungen 

aus dem Gemeindehaus Dottikon 
 

Prüfungserfolg Verwaltungslernende Selina Wietlisbach 

 
Frau Selina Wietlisbach hat die kaufmännische Lehrabschlussprüfung mit Erfolg be-
standen. Gemeinderat und Verwaltung gratulieren ihr recht herzlich zu diesem wich-
tigen Ereignis. 
 
Wir freuen uns, dass Selina Wietlisbach befristet bis 31. Dezember 2011 weiterhin 
auf den Abteilungen Einwohnerkontrolle und Gemeindekanzlei tätig sein wird. 
 
Für ihren grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit wird Frau Selina Wietlis-
bach ganz herzlich gedankt. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute. 
 
 

Ortsbürgergemeindeversammlung 

 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung fand am 24. Juni 2011 im Forsthaus Dottikon 
statt. Der Gemeinderat dankt Herrn Martin Stutz ganz herzlich für die sehr gute und 
freundliche Bewirtung anlässlich des 100-Jahrejubiläums des Restaurants Güggel. 
 
 

Merkblatt Bestattungen 
 
Am 14. Juni 2011 hat der Gemeinderat an seiner Sitzung das untenstehende Merk-
blatt zu den Bestattungen in Dottikon verabschiedet.  
 
 

 GEMEINDE DOTTIKON 
 
 
 

 Merkblatt Bestattungen 
 

 
Gemeinschaftsgrab und Urnenwand 
 
Bei einer Beisetzung im Gemeinschaftsgrab kann zwischen einer Urnen- oder Asche 
zu Asche Beisetzung gewählt werden. Bei einer Asche zu Asche Beisetzung kann 
die Asche eines Verstorbenen nicht mehr entnommen werden. Die Angehörigen ver-
zichten auf eine persönliche Gestaltung der Grabstätte. Private Anpflanzungen auf 
dem Gemeinschaftsgrab sind nicht möglich. Für den Unterhalt ist ausschliesslich das 
Bauamt zuständig. 
 



Kränze und Blumenschmuck können nach der Beisetzung während vier Wochen 
beim dafür bestimmten Platz aufgestellt werden. Nach Ablauf dieser Zeit ist das 
Bauamt berechtigt, die Kränze und die Blumenschalen zu entfernen.  
 
In den Rabatten sind Blumenschmuck und Kerzen nicht erlaubt. Kleiner Blumen-
schmuck kann auf dem Wegrand platziert werden. Bitte verwelkte Blumen wieder 
abräumen. 
 
Auf Wunsch kann der Name des Verstorbenen auf der Schrift- resp. Steinplatte (Ur-
nenwand) festgehalten werden. Die Beschriftungen werden von einem durch den 
Gemeinderat beauftragten Fachmann einheitlich angebracht. 
 
Grabkreuze werden keine aufgestellt.  
 
 
Erdbestattung 
 
Bei Erdbestattungen verweisen wir auf das gültige Friedhofsreglement. 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass in Dottikon die Urnen- resp. Sargsenkung in Abwe-
senheit der Trauergemeinde stattfindet. 
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